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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.2001

Norm

Tir AbgO §7

Tir AbgO §60 ff

BAO §9 Abs1

BAO §80 ff

JN §1 CXV

Rechtssatz

Die in den Abgabenordnungen normierte Haftung von Vertretern des Abgabep9ichtigen besteht unbeschadet neben

der Möglichkeit, auf dem Zivilrechtsweg zivilrechtliche Haftungen zu verfolgen. Die Versäumnisse oder

Fehldispositionen im allgemeinen Wirtschaftsbetrieb, ja sogar ein Verschulden am Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des

Abgabenp9ichtigen sind unbeachtlich. Die P9icht, das Entstehen von Verp9ichtungen (Überschuldungen) durch

Betriebseinstellung zu vermeiden, gehört nicht zu den abgabenrechtlichen Pflichten.
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Vgl auch; Beisatz: Die Haftung ist einem zivilrechtlichen Schadenersatzanspruch nachgebildet, hat doch die

begründete Mitschuld ein pflichtwidriges Verhalten des Geschäftsführers und einen dadurch bewirkten (zu

befürchtenden) Einnahmeausfall der Abgabenbehörde zur Voraussetzung; durch die Normierung dieser

Mithaftung im Abgabenverfahren ist die Einbringung einer Schadenersatzklage entbehrlich. (T1)
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